
 

- 1 - 

Kreisverwaltung Trier-Saarburg        Trier, 24.10.2018 
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BESCHLUSSVORLAGE 
(Nr. 0394/2018) 

 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss für Schulen, Kultur und 
neue Medien (Schulträgerausschuss) 

08.11.2018 öffentlich 

 

 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
B E S C H L U S S V O R S C H L A G :  
 
Der Ausschuss für Schulen, Kultur und neue Medien stimmt den vorliegenden 
Ansätzen des Haushaltsplans für das Jahr 2019, Teilhaushalt 2, Kulturreferat, zu und 
empfiehlt dem Kreisausschuss und dem Kreistag, dem Verwaltungsentwurf 
zuzustimmen. 
 
 
  
 
 
S a c h d a r s t e l l u n g :  
 
Eckpunkte zu den Haushaltsansätzen für die Kreisvolkshochschule: 
 
Bei den größten Einnahmepositionen – Benutzungsgebühren, Landeszuschüsse und 
Beiträge von Kommunen – ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen in den 
Ansätzen für 2019. Der Wegfall der Einnahmen von Stiftungen etc. ist dadurch 
bedingt, dass Ende 2016 das zweijährige Finanzierungsprogramm des Landkreises 
für die KVHS-Sprachintegrations- und Erstorientierungskurse für Flüchtlingen und 
Asylbewerber ausgelaufen ist. Die von der Kreisstiftung „Zukunft in Trier-Saarburg“ 
und von der Sparkasse Trier zur Verfügung gestellten Mittel sind daher nicht mehr 
ausgewiesen. Entsprechend ist die Zahl der Unterrichtsstunden insgesamt um den 
Anteil an Sprachintegrations- und Erstorientierungskursen gesunken. 
 
Eine deutliche Erhöhung der Miet- und Nebenkosten (Buchungsstelle 27101-525430) 
ist durch die Anmietung von geeigneten Räumlichkeiten für VHS-Veranstaltungen in 
Saarburg und in Hermeskeil aufgetreten. Der Ansatz wurde entsprechend dem 
Bedarf erhöht. 
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Für die zeitgemäße Überarbeitung der Homepage der Kreisvolkshochschule 
(www.kvhs-trier-saarburg.de) werden die Mittel im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 
benötigt (Buchungsstelle 27101-563600). 
 
Eckpunkte zu den Ansätzen der Kreismusikschule: 
 
Buchungsstelle 26301-562900: Aufwendungen für die Inanspruchnahme von 
Rechten und Diensten - Sonstige  
Ansatz erhöht sich durch Gema-Gebühren. Es wird ein Pauschalvertrag 
geschlossen. Pro Schüler werden 6,37 € erhoben. Anhand der errechneten 
SchülerInnenanzahl von 680 entsteht somit eine Summe von 4331,60 €. 
Hintergrund: Die GEMA sowie die VG Musikedition besuchten die Musikschulen 
persönlich. Da in der Kreismusikschule Noten kopiert werden müssen, stellt eine 
Nichtbeachtung der Kopierlizenz eine Verletzung der Urheberrechte dar. Die Träger 
der Musikschulen wurden seitens des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) als 
Fachverband der Träger öffentlicher Musikschulen schriftlich über die Sachlage und 
die Problematik etwaiger fortgesetzter Urheberrechtsverletzungen informiert. 
Umliegende Musikschulen schließen ebenfalls den Vertrag ab. Der VdM konnte sich 
mit der GEMA und der VG Musikedition auf diesen im Vergleich zum regulären Preis 
günstigen pro Kopf-Betrag einigen und somit zu einer für die Musikschulen 
realisierbaren Umsetzung beitragen. Insbesondere im Hinblick auf das Jubiläumsjahr 
2019, in dem zahlreiche Konzerte stattfinden, ist es dringend notwendig, sich 
rechtlich abzusichern. 
 
Buchungsstelle 26302-432100: Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beträge 
Die Schülerzahlen sind ungefähr gleichgeblieben. Aufgrund der Satzungsänderung 
waren im April 32 Abmeldungen zu verzeichnen (Verlust für 2018: rund 2000 €). 
Demgegenüber werden nun 40 Erwachsene an der Musikschule unterrichtet 
(Mehreinnahmen durch Erwachsenengebühr für 2018: rund 3000 €).  
 
Buchungsstellen 26302-529100 und 26302-529200: Sonstige Aufwendungen für 
Sachleistungen und sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 
Die Sach-und Dienstleistungen steigen um insgesamt 7000 €, da das Jubiläumsjahr 
mit zahlreichen Veranstaltungen und Werbemaßnahmen einhergeht. Kosten 
entstehen für Saalmieten, Honorare, Dekoration, Catering, Programmhefte, 
Jubiläumsbroschüre und Flyer.  
Ein Spendenantrag an die Kulturstiftung Sparkasse Trier ist vorgesehen. Darüber 
hinaus sind Einnahmen durch „freiwillige Eintrittsgelder bei Veranstaltungen im 
Jubiläumsjahr“ geplant (26302 – 441600). 
 
 
Die Haushaltsansätze 2019 im Teilhaushalt 2, betreffend die Kreismusikschule, 
Kreisvolkshochschule und Kulturförderung, werden in der Sitzung von Frau Waibel, 
Kreismusikschulleitung und dem Referenten/Leiter der Kreisvolkshochschule, Herrn 
Müller, vorgestellt und erläutert. Diese stehen auch für Rückfragen und Diskussion 
zur Verfügung. 
 
 
 
 
Anlagen: 
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